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Bestätigung der Kooptation von Hubert Hüppe in den Bundesvorstand durch die 

Mitgliederversammlung 

 

1. Ausgangslage 

 

In § 19 Abs. 4 der Satzung der Bundesvereinigung Lebenshilfe heißt es:  

„Der Bundesvorstand kann mit Zustimmung der Bundeskammer bis zu zwei weitere 

Mitglieder berufen. Diese sind von der nächsten Mitgliederversammlung zu 

bestätigen.“  

 

Hubert Hüppe hat sich im politischen Raum langjährig, unter anderem  in seiner 

Funktion als Bundesbehindertenbeauftragter, in der Behindertenpolitik engagiert und 

dabei die Anliegen der Bundesvereinigung Lebenshilfe unterstützt. Daher hat der 

Bundesvorstand ihn mit Zustimmung der Bundeskammer wiederholt kooptiert. 

 

In den Sitzungen von Bundesvorstand und Bundeskammer am 17. September und 18. 

November 2016 ergingen folgende einstimmige Beschlüsse:  

Der Bundesvorstand beruft Hubert Hüppe in den Bundesvorstand als kooptiertes 

Mitglied.  

Die Bundeskammer stimmt der Kooptation von Hubert Hüppe in den Bundesvorstand 

zu. 

 

2. Beschlussvorschlag 

 

Die Kooptation von Hubert Hüppe als Mitglied des Bundesvorstands wird 

bestätigt. 
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